
$$ Urteile, die Sie

lht gutes Rec
Mal werden Kranke vom Facharzt abgewiesen, mal wird bei der Behandlung
gepfuscht. ln soJchen FäJlen gilt Nur wer sein Recht kennt, kann es durchsetzen
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I ermittelte kürzlich eine
I stuai.. Dabei sterben

Jmehr Menschen pro Jahr
durch medizinische Kunstfeh-
ler als durch Verkehrsunfälle!
Und auch kleinere Gemein-
heiten wie lange Wartezeiten
auf einen Facharzttermin sind
Alltag. Die wichtigsten Fra-
gen zum Patientenrecht:

Welche Wartezeiten auf
Facharzttermine sind okay?
Kassenpatienten warten oft
Wo chen auf F achar zttermine.
Bei akuten Erkankungen un-
zulässig! Wimmelt einen die
Sprechstundenhilfe trotzdem
ab, sollte man sich bei der
Krankenkasse über den Arzt
beschweren. Andersherum
darf der Arzt kein ,,Ausfallho-
norar" verlangen, wenn man
einen Termin nicht wahrneh-
men kann (Amtsgericht Bre-
men, Az.9 C 0566lll). Tipp:
Um Arger zu vermeiden,

Termine so früh wie möglich
absagen.

Muss der Arzt jeden
Patienten behandeln?
Er darfPatienten nicht unbe-
gründet ablehnen! Ausnahme:
Wenn das,,Vertrauensverhält-
nis" zum Patienten gestört ist
oder die Praxis aus den Näh-
ten platzt. Im Notfall muss
sich derArzt dann aber darum
ktimmern, dass der Patient zu
einem ander en Arzt kommt.

Muss mein Hausarzt auch
Hausbesuche machen?
Kann der Patient aus gesund-

heitlichen Gründen nicht in
die Praxis, muss der Hausarzt
laut Bundesgerichtshof auch
nach Hause kommen (A2.2
StR 78/61) - oder sich darum
kämmem, dass ein ärztlicher
Notdienst einspringt.

Chipkarte vergessen: Wird
trotzdem behandelt?
Darauf haben Sie ein Recht!

Reichen Sie die Karte inner-
halb von zehn Tagen nach!
Sonst schreibt Ihnen der Arzt
eine Privatrechnung.

Kann ich mir das
Krankenhaus aussuchen?
Im besten Fall wählen Sie die
Klinik zusammen mit Ihrem
Arzt aus. Werden Sie sich
nicht einig, könnte Ihre Kran-
kenkasse entstandene Mehr-

kosten in Rechnung stellen.
Eine Reha-Klinik darf man
sich laut Bundessozialgericht
aber nicht selbst aussuchen
(Az. B I I<R l2ll2 R und B
r KR 53/12 R).

Darf ich mir vor einer
Behandlung eine zweite
Meinung einholen?
Unbedingt! Die Krankenkasse
sollte keinen Arger machen.
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Halbgott in Weiß?
Leider nein: Auch
Arzte machen mal
Fehler - unabhängige
Experten wie z.B. die
Verbraucherzentralen
helfen dann weiter
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kennen sollten SS

ht als Patient
Kann ich Behandlungs-
unterlagen einsehen?
Natürlich! Jeder Arzt muss
Dokumente zehn Jahre auf-
bewahren und seinen Patien-
ten aul Verlangen vorzeigen
(Amtsgericht Dortmund, Az.
416 C 3300112). Allerdings
muss keine Praxis Origina-
le weitergeben: Lassen Sie
sich bei Uberweisungen oder
einem Praxiswechsel Kopi-
en oder eine CD mit digita-
len Daten aushändigen. Die
(Kopier-)Kosten dafür trägt
allerdings der Patient.
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Muss ich vor der OP
den Aufklärungsbogen
unterschreiben?
Ein solcher Bogen soll über
die Risiken einer Behandlung
informieren. Deshalb erst die
Unterschrift runtersetzen,
wenn Sie wirklich alles ver-
standen haben!

Darf der Arzt meiner
Familie Auskunft geben?
Auch gegenüber Familien-
mitgliedern kann er sich auf
seine Schweigepfl icht beru-
fen. Am besten, Sie entbin-

den ihn davon. Für Notfülle
sollte man eine ,,Betreuungs-
vollmacht" ausfüllen: Das ist
ein persönlich verfasstes und
unterschriebenes Dokument,
in dem zum Beispiel der Ehe-
mann als Betreuer in Notf?il-
len eingesetzt wird.

lch soll einen Tei[ der
Behandlungskosten selbst
zahlen - ist das rechtens?
Viele Angebote von Arzten
sind inzwischen,,Individu-
elle Gesundheitsleistungen"
(lGeL). die der Patient privat

bezahlen muss. Über Kosten,
Risiken und Nebenwirkungen
muss ihn der Arzt aufklären.
Danach wird ein Behand-
lungsvertrag geschlossen.

Muss der Arzt bestimmte
Medikamente verordnen?
,,Budget erschöpft - ich kann
Ihnen dieses Medikament
gerade nicht verschreiben ! "
Sagt ein Arzt so was, sollten
Sie sich bei Kasse oder Kam-
mer beschweren - zumindest,
wenn er nicht noch ein medi-
zinisches Argument vorlrägt.
Ansonsten gilt: Verschrieben
werden nur noch Wirkstoffe,
ein Recht auf eine bestimmte
Marke oder Originalpräparate
besteht nicht.

lch glaube, der Arzt hat
gepfuscht: Was tun?
Zuerst mit dem Arzt sprechenl
Verlangen Sie Einsicht in die
Unterlagen. Für Laien aber oft
schwer verständlich. Gesetz-
liche Krankenkassen bieten
hier Hilfe an. Sie können beim
Medizinischen Dienst auch
ein Gutachten anfordem. Vor
einer ggf. teuren Klage lohnt
es sich, die Schlichtungsstelle
der Arztekammer anzurufen.

Was sind überhaupt
,,Behandlungsfehler"?
Die Frage ist, ob der Fehler
,,vermeidbar" war: Vergisst
der Chirurg etwa eine Pinzette
im Bauch, war das vermeid-
bar, und der Patient bekommt
Schadensersatz. B ei schweren

,,Kunstfehlern" können das
mehrere Hundefitausend Euro
sein. Das Problem: Der Arzt
muss nur in solch offensichtli-
chen Fällen nachweisen, dass
ein Schaden nicht von seinem
Fehler henührt. Bei einfachen
Behandlungsfehlem hat der
Patient die Last, den Nach-
weis zu erbringen.
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